/N

Bezirk Hannover
fiir Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

Die IG Metall. Der Guide durch das Berufsleben.

Start Paket

fiir Ingenieurinnen
und Ingenieure



Verwendete Mac Distiller 4.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.7" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
     Piktogramme einbetten: Ja
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Seiten von: 1
     Seiten bis: Alle Seiten
     Bund: Links
     Auflösung: [ 1500 1500 ] dpi
     Papierformat: [ 595 842 ] Punkt

KOMPRIMIERUNG ----------------------------------------
Farbbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 72 dpi
     Downsampling für Bilder über: 108 dpi
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: JPEG
     JPEG-Qualität: Mittel
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Graustufenbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 72 dpi
     Downsampling für Bilder über: 108 dpi
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: JPEG
     JPEG-Qualität: Mittel
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Schwarzweiß-Bilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 72 dpi
     Downsampling für Bilder über: 108 dpi
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: ZIP
     Graustufen glätten: Nein

     Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja

SCHRIFTEN ----------------------------------------
     Alle Schriften einbetten: Ja
     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
     Untergruppen bilden unter: 100 %
     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Immer einbetten: [ ]
     Nie einbetten: [ /Symbol /Courier /Courier-BoldOblique /ZapfDingbats /Helvetica-BoldOblique /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]

FARBE(N) ----------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern
     Methode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Prolog/Epilog verwenden: Nein
     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Illustrator-Überdruckmodus: Ja
     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja
     ASCII-Format: Nein
Document Structuring Conventions (DSC):
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

ANDERE ----------------------------------------
     Distiller-Kern Version: 4050
     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
     Optimierungen deaktivieren: 3
     Bildspeicher: 67108864 Byte
     Farbbilder glätten: Nein
     Graustufenbilder glätten: Nein
     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1

ENDE DES REPORTS ----------------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 4.0.x Joboption Datei
<<
     /ColorSettingsFile ()
     /LockDistillerParams true
     /DetectBlends true
     /ParseDSCComments false
     /DoThumbnails true
     /AntiAliasMonoImages false
     /MonoImageDownsampleType /Average
     /MaxSubsetPct 100
     /MonoImageFilter /FlateEncode
     /GrayImageDownsampleType /Average
     /GrayImageFilter /DCTEncode
     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5
     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
     /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
     /NeverEmbed [ /Symbol /Courier /Courier-BoldOblique /ZapfDingbats /Helvetica-BoldOblique /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]
     /ColorImageResolution 72
     /UsePrologue false
     /ColorImageDepth -1
     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
     /PreserveOverprintSettings false
     /CompatibilityLevel 1.3
     /UCRandBGInfo /Remove
     /EmitDSCWarnings false
     /CreateJobTicket false
     /DownsampleMonoImages true
     /DownsampleColorImages true
     /MonoImageDict << /K -1 >>
     /ColorImageDownsampleType /Average
     /GrayImageDict << /Blend 1 /QFactor 0.9 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
     /CalCMYKProfile (Adobe CMYK)
     /MonoImageDepth 1
     /PreserveEPSInfo false
     /AutoFilterGrayImages false
     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.9 >>
     /SubsetFonts true
     /ColorImageFilter /DCTEncode
     /AutoRotatePages /PageByPage
     /ASCII85EncodePages false
     /PreserveCopyPage false
     /EncodeMonoImages true
     /PreserveOPIComments false
     /ColorImageDict << /Blend 1 /QFactor 0.9 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
     /AntiAliasGrayImages false
     /GrayImageDepth -1
     /CannotEmbedFontPolicy /Warning
     /EndPage -1
     /TransferFunctionInfo /Remove
     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
     /EncodeColorImages true
     /EncodeGrayImages true
     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.9 >>
     /Optimize true
     /ParseDSCCommentsForDocInfo false
     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5
     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5
     /AutoPositionEPSFiles true
     /MonoImageResolution 72
     /GrayImageResolution 72
     /AutoFilterColorImages false
     /AlwaysEmbed [ ]
     /ImageMemory 524288
     /OPM 1
     /DefaultRenderingIntent /Default
     /EmbedAllFonts true
     /StartPage 1
     /DownsampleGrayImages true
     /AntiAliasColorImages false
     /ConvertImagesToIndexed true
     /PreserveHalftoneInfo false
     /CompressPages true
     /Binding /Left
>> setdistillerparams
<<
     /PageSize [ 595.276 841.890 ]
     /HWResolution [ 1500 1500 ]
>> setpagedevice


Inhalt

Vorwort

IG Metall, Betriebsrat und Vertrauensleute
Arbeitsvertrag — Tarifvertrag — Gesetz
Grundsatzliches zum Einkommen

Ein paar Tipps zu Zielvereinbarung
und Projektarbeit

Die Arbeitszeit

Einige Basics zum Arbeitsvertrag
Weiterbildung

Join the club - Viele Griinde dabei zu sein

Fiir Sie vor Ort

Herausgeber
IG Metall Bezirksleitung Hannover
fiir Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Redaktion
Christiane Benner, Jorg Kother

Gestaltung
Andreas Klein, freeStyle grafik Hannover

Druck
Buchdruckwerkstdtten Hannover

5

8

13

19

21

33

37

41

47

Vorwort

Eine wesentliche Starke des Industriestandortes
Deutschland basiert auf der Qualitdt von Forschung
und Entwicklung. Mit der wachsenden Bedeutung von
Forschung und Entwicklung fiir die Wettbewerbsfahig-
keit nimmt auch die Bedeutung von Ingenieurinnen
und Ingenieuren zu. Sie gestalten den technologi-
schen und wirtschaftlichen Wandel mit. Ihr Anteil an
der Gesamtzahl der Beschaftigten steigt stetig. Schon
heute stellen sie die grofte Akademikergruppe auf
dem deutschen Arbeitsmarkt.

Zugleich steigen die Anforderungen an Ingenieurinnen
und Ingenieuren in Unternehmen. Damit riickt die
Qualitat der Ingenieurausbildung an Hochschulen in
den Focus. Die IG Metall engagiert sich bereits fiir
Ingenieure noch bevor sie ins Berufsleben eintreten.
Zusammen mit Studierenden und Berufspraktikern
arbeiten wir an der Verbesserung von Ingenieurstu-
diengangen. Deutsche Studiengdange miissen inter-
nationaler werden. Schon heute hat die IG Metall
Bachelor- und Masterabschliisse als Qualitatsmerk-
male im neuen Entgeltrahmen-Tarifvertrag festge-
schrieben. Wir wollen Schliisselqualifikationen wie
Teamfdhigkeit und soziale Kompetenz in den Curricula
starker verankern. Wie lassen sich zum Beispiel
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ethische Grundsatze mit technischen und wirtschaft-
lichen Anforderungen vereinbaren?

Ebenso wichtig wie die Qualitdt der Ausbildung sind
gute Arbeits- und Leistungsbedingungen von Ingeni-
eurinnen und Ingenieuren. Steigende Anforderungen
diirfen nicht einseitig zu Lasten von Beschaftigten

gehen. Ohne ,,Spielregeln“ geht es auch im Job nicht.

Einen ersten Einstieg dazu ermdglicht das ,,Starter-
Paket fiir Ingenieurinnen und Ingenieure®. Hier sind
Informationen zu den wichtigsten Bereichen rund
um das Arbeitsverhiltnis zusammengefasst: von ,,A“
wie Arbeitsvertrag bis ,,Z“ wie Zielvereinbarung.

Ingenieurinnen und Ingenieure haben ihren Platz in

der IG Metall. Wir laden sie mit dieser Broschiire ein,
sich zu informieren und beraten zu lassen.

Gy e
Hartmut Meine C"f

Bezirksleiter IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Ihre Ansprechpartner

IG Metall, Betriebsrat
und Vertrauensleute

Bei Fragen rund um Arbeit und Beruf stehen gleich
mehrere Ansprechpartner zur Verfiigung: Der Be-
triebsrat vertritt die Interessen der Beschéftigten
gegeniiber der Geschéftsleitung. Aufgaben, rechtliche
Moglichkeiten aber auch Pflichten des Betriebsrates
regelt das Betriebsverfassungsgesetz. Der Betriebsrat
wird von allen Beschaftigten eines Betriebes, auch
von auBertariflichen (AT-) Angestellten, nicht aber
von leitenden Angestellten gewahlt. Ihr Betriebsrat
arbeitet eng mit den Beschaftigten zusammen, infor-
miert {iber aktuelle Themen, tiber Verhandlungen

und Vereinbarungen mit der Geschéftsfiihrung.

In etwa 90 Prozent aller Betriebe der Metall- und
Elektroindustrie und in vielen Dienstleistungsunter-
nehmen gibt es ein Betriebsratsgremium. Mittlerweile
sind in der New Economy, in High-Tech-Unternehmen
und in Engineering-Firmen Betriebsrate eine feste
GrofRe. Etwa 80 Prozent der Betriebsratsmitglieder
gehoren der IG Metall an. Die Zusammenarbeit mit



Der Betriebsrat ist
Ihr Ansprechpartner.

der IG Metall starkt den Riicken, erméglicht den
Zugriff auf ein umfangreiches Beratungsangebot und
hilfreiche Unterstiitzungsleistungen.

Der Betriebsrat ist Ihr Ansprechpartner im Betrieb.
Er hat Mitbestimmungs-, Mitsprache und Informa-
tionsrechte bei sozialen, personellen und wirtschaft-
lichen Angelegenheiten wie beispielsweise:

* Fragen der Eingruppierung

e Leistungsbeurteilung

e Zielvereinbarungssystemen

e der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens

* Qualifizierung

* Arbeitszeitgestaltung

* Uberstunden

Der Betriebsrat halt wichtige Tipps fiir Sie bereit.
Er kennt das Unternehmen, hat den ,,Stallgeruch“
und verfiigt tiber Insider-Wissen.

Die Griindung bzw. Wahl eines Betriebsrates lohnt
sich. Unterstiitzung bei der Wahl gibt es bei der

IG Metall. Ein Betriebsrat steht nicht nur hilfreich
an lhrer Seite, wenn es dem Unternehmen schlecht
geht. Mehr Handlungs- und Gestaltungsspielrdaume
gibt es in wirtschaftlich besseren Zeiten. Mit einem
Betriebsrat haben die Beschaftigten die Chance,

Einblick in die wirtschaftliche Situation des Unter-
nehmens zu gewinnen und Einfluss auf die Entwick-
lung des Unternehmens zu nehmen. Voraussetzung
fiir einen Betriebsrat ist eine Beschaftigtenzahl von
mindestens fiinf.

In vielen Betrieben gibt es weitere Vertreter der

IG Metall: die gewerkschaftlichen Vertrauensleute.
Sie werden von den Mltgliedern der IG Metall im
Betrieb gewahlt. Vertrauensfrauen und -ménner
sind Motoren der gewerkschaftlichen Diskussion.
Vertrauensleute sind ihre Kontaktpersonen in ihrer
Abteilung oder ihrem Bereich. Sie beraten zum Bei-
spiel iiber bestehende Tarifvertrage und iiber die
Arbeit und die Aktivitaten der IG Metall im Betrieb
und am Ort. Wir nehmen gern ihre Anregungen und
Wiinsche auf. ]

Mehr zur IG Metall ab Seite 41
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Arbeitsrecht konkret
Arbeitsvertrag -
Tarifvertrag — Gesetz

Die Arbeitsbedingungen, wie die Arbeitszeit, das
Entgelt, der Urlaub und vieles andere kénnen auf
drei unterschiedlichen Ebenen geregelt werden: im
Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag oder in Gesetzen.
Grundsatzlich kann jeder nach eigenem Ermessen
Vertrdge, auch Arbeitsvertrdge abschlieflen. Aber
gerade im Arbeitsrecht machen Gesetze, Tarifvertrage
und Betriebsvereinbarungen entscheidende Vor-
gaben. Und das ist gut so. Denn diese Vorgaben sind
Mindeststandards. Sie verhindern, dass Arbeitgeber
bei schlechter Arbeitsmarktlage die Konditionen
beliebig nach unten fahren kénnen. Vertragsklauseln,
die z.B. hinter den gesetzlichen Mindeststandards
zuriickbleiben, sind nichtig, auch wenn beide Seiten
unterschrieben haben. Fiir die verschiedenen Rege-
lungsebenen gilt: Die jeweils hohere Ebene setzt die
Mindeststandards fiir die nachst tiefere. Wo ein und
derselbe Sachverhalt auf verschiedenen Ebenen ge-
regelt bzw. regelbar ist, gilt das Giinstigkeitsprinzip:
Maf3geblich ist immer die fiir die Arbeitnehmerin und
den Arbeitnehmer giinstigere Regelung.

So betrdgt der Urlaubsanspruch zum Beispiel nach
dem Bundesurlaubsgesetz vier Wochen — nach

IG Metall Tarifvertragen sechs Wochen. Die gesetz-
liche Hochstarbeitszeit laut Arbeitszeitgesetz betragt
48 Stunden in der Woche, fiir einen begrenzten Zeit-
raum sogar bis zu 6o Stunden. In Tarifvertragen hat
die IG Metall eine durchschnittliche Arbeitszeit von
35 Stunden (in Sachsen-Anhalt 38 Stunden) in der
Woche erreicht.

Gesetze, wie das Arbeitszeitgesetz, das Bundes-
urlaubsgesetz und das Entgeltfortzahlungsgesetz
legen Grundregeln fiir nahezu alle Fragen fest, die
in Arbeitsverhdltnissen eine Rolle spielen. All diese
Gesetze gelten fiir jedes Arbeitsverhaltnis, solange
der Tarif- oder Arbeitsvertrag nicht eine giinstigere
Regelung enthalt.

Was regeln Tarifvertrage und wann gelten sie?

Tarifvertrage sind unbestritten wichtig. Was der
Dubbel fiir den Maschinenbauer bedeutet, ist der
Tarifvertrag fiir die Arbeitsbedingungen von Beschaf-
tigten. Tarifvertrdage regeln nahezu alle Arbeitsbedin-
gungen. Dazu gehdren Entlohnungsfragen, wie die
Hohe von Lohnen und Gehdltern und die Eingruppie-
rung, d.h. fiir welche Tatigkeit gibt es welches Entgelt.



99 Bei uns gibt es noch
keinen Tarifvertrag.
Den wollen wir
gemeinsam mit der
IG Metall auf den

Weg bringen.“

Lolita Schymkowiak,
Dokumentations-Assistentin,
Bombardier Transportation (Signal)
Germany GmbH, Braunschweig

Aber auch die Arbeitszeit, der Urlaub und Beginn
und Ende des Arbeitsverhéltnisses (Probezeit, Kiindi-
gungsfristen) sind hier festgelegt.

Auflerdem bestehen Tarifvertrage zur Altersteilzeit
und zur Beschéftigungssicherung. Mit ihnen sollen
vor allem Arbeitspldtze gesichert werden.
Tarifvertrage werden von Arbeitgeberverbanden oder
einzelnen Arbeitgebern und Gewerkschaften fiir ihre
Mitglieder abgeschlossen. Sie gelten rechtsverbind-
lich und einklagbar nur zwischen Mitgliedern der
Tarifvertragsparteien, d.h. in all den Féllen, in denen
der Arbeitgeber Mitglied des Arbeitgeberverbandes
und der oder die Beschdftigte Mitglied der jeweiligen
Gewerkschaft sind.

Die jeweils giiltigen Tarifvertrdge sind fiir Mitglieder

beim Betriebsrat, den IG Metall Vertrauensleuten oder
der IG Metall vor Ort erhaltlich.

Die wichtigsten Tarifvertrage fiir die Metall-
und Elektroindustrie Niedersachsen:

¢ Gemeinsamer Manteltarifvertrag fiir die
Beschiaftigten der niedersachsischen
Metallindustrie

e Lohn- und Gehaltsrahmen-Tarifvertrag

e Tarifvertrag tiber Lohne, Gehélter und
Ausbildungsvergiitungen

e Tarifvertrag iiber Sonderzahlungen

e Tarifvertrag iiber vermogenswirksame
Leistungen

e Tarifvertrag zur Beschaftigungssicherung

e Tarifvertrag zur Forderung
der Teilzeitarbeit

e Studenten-Tarifvertrag
(z.Z. bei der Sartorius AG, Gottingen)

Ahnliche Tarifvertrige gelten in der Metallindustrie
in Sachsen-Anhalt und Osnabriick-Emsland




www.igmetall-bezirk-hannover.de

Flachentarifvertrag: Was ist das?

Tarifvertrage sind die Grundlage fiir die betriebliche
Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen. Sie legen die
Mindestarbeitsbedingungen fiir die Branche in einer
Region fest. Man nennt sie deshalb auch Flachentarif-
vertrdage.

Daneben gibt es Tarifvertrdge, die zwischen der
Gewerkschaft auf der einen Seite und einem einzel-
nen Arbeitgeber, zum Beispiel nur fiir ein Unterneh-
men abgeschlossen werden. Diese Tarifvertrage
nennt man Haustarifvertrage. ]

Money makes the world go round
Grundsatzliches
zum Einkommen

Die Mindesteinkommen werden in den meisten
Betrieben durch Tarifvertrage bestimmt. Mehr zahlen
kann die Firma immer. Die tariflichen Einkommen
dienen auch den Beschaftigten in Unternehmen

als Orientierung, in denen aktuell kein Tarifvertrag
gilt. Neben den Tarifvertragen fiir die Metall- und
Elektroindustrie hat die IG Metall mit einigen
Unternehmen, zum Beispiel in Engineeringfirmen,
spezifische Tarifvertrage abgeschlossen. Fiir aus-
gewdhlte Beschéftigtengruppen verfiigt die IG Metall
Uber reprasentative Gehaltsanalysen. Damit gibt es
ein ,,Koordinatensystem®, das Gehaltsverhandlungen
fiir Sie erleichtern kann.




In den Lohn- und Gehaltstarifvertragen sind Beschrei-
bungen fiir Tatigkeiten vereinbart. Sie sind Grundlage
fiir die Zuordnung von Tatigkeiten bzw. Arbeitsplatzen
im Betrieb zu einer bestimmten Entgeltgruppe. In der
Frage der Eingruppierung steckt eine Menge Ziind-
stoff. Schlie3lich geht es ums Geld.

Die Beschéftigten werden nach den Bestimmungen
des Tarifvertrages entsprechend ihrer Tatigkeit in
Gehaltsgruppen eingestuft. MaBgeblich sind also die
beruflichen Anforderungen am Arbeitsplatz. Es ist
aber unerheblich, in welcher Fachrichtung ein Inge-
nieur abgeschlossen hat. Maschinenbauer werden
genauso betrachtet wie Elektrotechniker oder Wirt-
schaftsingenieure.

Fiir Ingenieure kommt danach je nach Anforderungs-
profil eine Einstufung in die Gehaltsgruppen 5 bis 7
des Lohn- und Gehaltsrahmen-Tarifvertrages fiir

die niedersachsische Metallindustrie in Frage. Einen
Uberblick iiber die wichtigsten, jeweils im Tarifvertrag
vorgesehenen Tatigkeitsmerkmale und die dazu-
gehorigen Grundgehilter und die Gehélter nach
zwei und vier Berufsjahren gibt die folgende Tabelle

Gehaltsgruppen fiir Ingenieure in der
niedersdchsischen Metallindustrie

Gehaltsgruppe 5

Tatigkeitsmerkmale: schwierige Tatigkeiten /
erfordert mehrjahrige Berufstatigkeit oder abge-
schlossene Ausbildung an einer Fachhochschule /
Z.B. xxx

Grundgehalt Gehalt nach 2 Jahren  nach 4 Jahren
Monat  2.723,- 2.852,- 2.981,-
Jahr* 36.080,- 37.790,- 39.500,-

Gehaltsgruppe 6

Tatigkeitsmerkmale: schwierige Tatigkeiten, die
selbstandig und verantwortlich ausgefiihrt werden /
erfordert langere Berufstatigkeit oder einen Hoch-
schulabschluss / z.B. schwierige Konstruktionen,
Arbeitsvorbereitung

Grundgehalt Gehalt nach 2 Jahren  nach 4 Jahren
Monat 3.107,- 3.234,- 3.363,-
Jahr*  41.168,- 42.850,- 44.560,-

Gehaltsgruppe 7

Tatigkeitsmerkmale: sehr schwierige Tatigkeiten /
Bearbeiten von komplexen Spezialaufgaben, Leitungs-
funktion / z.B. Leiten eines Rechenzentrums

Grundgehalt Gehalt nach 2 Jahren  nach 4 Jahren
Monat 3.505,- 3.643,- 3.781,-
Jahr* 46.440,- 48.270,- 50.098,-

Gehaltsangaben (brutto) in Euro
Stand Juni 2003

*Das Jahresentgelt entspricht rund 12 Monatsgehdltern + Urlaubsgeld +
»Weihnachtsgeld“ (Monatsentgelt x 13,25)




Was gehort zum Einkommen?

Zusatzlich zum Grundgehalt sieht der Tarifvertrag
eine Leistungszulage vor. In der niedersachsischen
Metallindustrie betrdgt die Leistungszulage fiir Ange-
stellte im betrieblichen Durchschnitt 13 Prozent, fiir
jeden Einzelnen mindestens drei Prozent. In einigen
Betrieben gibt es Betriebsvereinbarungen zur Leis-
tungsbeurteilung, die die Kriterien fiir die Verteilung
der Leistungszulage festlegen. Nahere Infos dazu
erhalten Sie beim Betriebsrat.

Wenn das Entgelt eine bestimmte Héhe oberhalb der
hochsten Gehaltsgruppe des Tarifvertrages liegt und
weitere Voraussetzungen erfiillt sind, kann es sich

um ein auBertarifliches (AT-) Beschaftigungsverhiltnis
handeln. Weitere Einzelheiten und insbesondere eine
Antwort auf die Frage, ab welchem Einkommen genau
von einem AT-Vertrag auszugehen ist, finden Sie auf
Seite 27.

Weitere Einkommensbestandteile sind die Sonderzah-
lung (»Weihnachtsgeld«), zusatzliches Urlaubsgeld
und Uberstundenzuschlige. Dies sind Elemente, die
durch den Tarifvertrag festgelegt werden. Dariiber hin-
aus bezahlen einige Firmen sogenannte personliche
oder iibertarifliche Zulagen. Diese sind tarifvertraglich
nicht abgesichert. Bei Tariferh6hungen werden diese

Zulagen in der Regel nicht erh&ht.

9 Die 1G-Metall bietet
Riickhalt im betrieblichen

Alltag. Das ist angesichts
des immer rasanteren
Wandels mit stetig stei-

genden Anforderungen

unverzichtbar.“

Kerstin Mai,
Projektleiterin
Fahrerinformations-
systeme,
Blaupunkt GmbH,
Hildesheim

Weitere Leistungen wie Firmenwagen oder Mobil-
telefon sind oft nicht garantiert und kénnen von
Unternehmen einseitig gekiindigt werden.

Es empfiehlt sich, diese Leistungen im Arbeitsvertrag
aufzunehmen. Ubrigens: Die unentgeltliche Privat-
nutzung von Dienstwagen unterliegt der Steuerpflicht,
d.h. der sogenannte geldwerte Vorteil wird dem
steuerpflichtigen Einkommen hinzugerechnet.

Ziel- und Garantieeinkommen

In Firmen ohne Tarifvertrag werden als Jahresgehalt
oft nur 12 Monatsgehélter, manchmal ein 13. Gehalt
gezahlt. Nicht selten wird ein Fixeinkommen fest-
gelegt und ein Zieleinkommen bei einer bestimmten
Zielerreichung in Aussicht gestellt. Fiir die personliche
Planung empfiehlt sich, zundchst nur das Garantie-
einkommen und nicht das Zieleinkommen zugrunde
zu legen. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unter-



nehmens und damit bestimmte Zielerreichungen
liegen hadufig auBerhalb Ihres Einflussbereiches.
Kurz: Wenn die Konjunktur schwachelt wird auch
die Projektbeschaffung schwieriger.

Weihnachtsgeld kommt iibrigens nicht vom
Weihnachtsmann ...

... sondern steht den Beschiftigten aufgrund der
Regelungen im Tarifvertrag tiber Sonderzahlung

zu. Sie betrdgt je nach Beschaftigungsdauer zwischen
25 und 55 Prozent eines Monatsverdienstes.

... der Urlaub und zusitzliches Urlaubsgeld

auch nicht!

Nach Bundesurlaubsgesetz stehen lhnen 24 Tage
Urlaub pro Jahr zu. Bei dieser Regelung wird der
Samstag als Werktag mitgezahlt. Im Tarifvertrag
umfasst die Arbeitswoche fiinf Tage von Montag bis
Freitag und der Urlaubsanspruch betragt 30 Tage.
Zur Urlaubsvergiitung kommt das zusatzliche
Urlaubsgeld hinzu. Es betrdgt nach Tarifvertrag

50 Prozent des Einkommens, also bei sechs Wochen
Urlaub knapp 70 Prozent eines Monatsgehalts. ]

Damit die Vereinbarung
nicht zur Vorgabe wird

Ein paar Tipps zu
Zielvereinbarung und
Projektarbeit

Zielvereinbarungen

Sie finden als ,,Fiihrungsinstrument“ zunehmende
Verbreitung in den Unternehmen, um die Flexibilitat,
Motivation und Leistung der Beschéftigten zu er-
hdhen.

Grundsdtzlich werden zwei Arten von Zielverein-
barungen unterschieden:

1. Zielvereinbarungen ohne Bezug zum Entgelt

2. Zielvereinbarungen mit Bezug zum Entgelt

Der Betriebsrat hat in der Frage von Zielvereinbarun-
gen Mitbestimmungsrechte. Das heif3t, er kann das
Prozedere der Zieldefinition beeinflussen. Fiir Ziel-
vereinbarungen mit Entgeltbezug hat die 1G Metall
in einigen Unternehmen spezielle Tarifvertrdage ab-
geschlossen.

Auf jeden Fall sollten Sie nur Ziele akzeptieren, die
realistisch, erreichbar und direkt beeinflussbar sind.



Eigene Vorschlage und notwendige Rahmenbedingun-

gen, wie beispielsweise QualifizierungsmaBnahmen
sollten Bestandteil einer Zielvereinbarung sein.

Projektarbeit

Projektarbeit hat sich inzwischen in den meisten
Unternehmen als innovative Arbeitsform durchge-
setzt. Merkmale sind die zeitliche Befristung, die
Definition und Verfolgung eines konkreten Zieles,
festgelegte manpower und die Budgetierung. Fiir
Beschiftigte heifdt Projektarbeit oft, dass erheblicher
»Druck auf dem Kessel“ ist, weil Entwicklungszeiten
immer kiirzer werden und Budgets knapper. Meist
hangt ein Teil des Einkommens sogar vom Projekt-
ergebnis ab, das oft durch Zielvereinbarungen
definiert wird. Auf der anderen Seite kénnen Sie

in Projekten selbstandig arbeiten und eine Sache
von ,vorne bis hinten“ durchdenken und umsetzen.
Wichtig ist, sich nicht von Projekt zu Projekt jagen
zu lassen, sondern in seiner personlichen Jahres-
planung auch Freirdume einzuplanen. Friiher oder
Spater ist sie sonst endgiiltig futsch, die »work-life-
balance«. Die IG Metall und Ihr Betriebsrat haben
konkrete Vorschldage zur Hand, damit ,,Arbeiten ohne
Ende* nicht zu ihrem lebenslangen Projekt wird. ]

»Eigentlich bin ich ganz anders -
nur komm’ ich so selten dazu*

Die Arbeitszeit

Arbeitszeiten auf dem Priifstand

»Freitagabend, 20.48 Uhr. Ich bin gestresst, aber ich
fiihle mich gut, weil ich etwas geschafft habe nach
dem 13-stiindigen Arbeitstag ... Wenn es Spaf3 macht,
dann gibt es keinen Stress, dann spielt auch die Zeit
keine Rolle.«

»lch wach nachts auf und klebe mir schwei3gebadet
kleine gelbe Haftzettel an die Stirn, immer getreu
meinem Glauben an das Zeitmanagement (was einmal
auf der to-do-Liste steht, kann man fiir den Augen-
blick aus dem Arbeitsspeicher streichen)«.

Diese Berichte von Beschaftigten bei IBM spiegeln

den Umgang mit Arbeitszeit, aber auch die Probleme
mit Belastungen wider.



»(-..) Arbeitsaufgaben sollten

¢ die Gesundheit und Sicherheit der Benutzer
sicherstellen,

¢ ihr Wohlbefinden fordern

(...) Vermieden werden sollte

o Uberforderung (...), die zu iibermaRiger Beanspruchung
oder-zu Fehlern fiihren kénnen, (...)

e unangemessener Zeitdruck

e Einzelarbeit ohne Gelegenheit zu
sozialem Kontakt (...)*

DIN/EN 29241, Teil 2, Allgemeine Leitlinie zur Gestaltung der Bildschirmarbeit

Ist es nicht chic und gehért es nicht einfach dazu,
nicht mehr so genau auf die Arbeitszeiten zu schauen
wie friiher? Ist ein lockerer Umgang mit der Arbeits-
zeit nicht fester Bestandteil des Berufsbildes?

Dabei spricht nichts dagegen, mit seiner Arbeitszeit
zu haushalten. Fiir viele ist das selbstverstandlich.
SchlieBlich gibt es noch mehr als Arbeit, zum Beispiel
Freunde, Familie und Freizeit. Und die eigene Gesund-
heit sollte an erster Stelle stehen.

Regelungen zur Arbeitszeit sind sinnvoll. Der Arbeits-
tag muss ein Ende haben, damit noch geniigend Ener-
gie und Zeit fiir das Private bleiben. Auf3erdem gibt
es Jobs, bei denen die korperlichen, oder aber die
psychischen Belastungen so grof sind, dass eine
Begrenzung unverzichtbar ist. Jeder Beschdftigte hat
ein Recht auf die Begrenzung von Belastungen, um
seinen Job bis zum Ende des Erwerbslebens ausiiben
zu konnen. Im Angestelltenbereich sind Belastungen
oft weniger sichtbar als im Produktionsbereich. Den-
noch nehmen Erkrankungen aufgrund psychischer
Belastungen bei Angestellten zu. Auch {iberlange
Arbeitszeiten, Stress und Leistungsdruck schaden

dem Korper und der Psyche.

Die IG Metall und Betriebsrdte haben gemeinsam mit
den Beschdftigten die Initiative ,,Meine Zeit ist mein
Leben“ gegen ein ,,Arbeiten ohne Ende“ gestartet.

Regelungen zur Arbeitszeit sind sinnvoll

Tarifvertrage dienen dazu Arbeitszeiten, zu begrenzen
und der Flexibilisierung einen verniinftigen Rahmen
zu geben. Fiir festgelegte Teile der Belegschaft kann
die regelmafiige wochentliche Arbeitszeit bis auf

40 Stunden erhoht werden. Mehrarbeit kann fiir be-
stimmte Zeitraume vereinbart werden. Diese wird mit
Zuschlag bezahlt oder muss spdter ausgeglichen wer-
den.

In allen Fallen hat der Betriebsrat mitzubestimmen.
Damit ist gesichert, dass die Interessen der Beschaf-
tigten gegeniiber denen des Betriebes nicht zu kurz
kommen.

In den Tarifvertragen der IG Metall, die auch in Anges-
tellten-, Ingenieur-, F + E- und IT-Bereichen gelten,

ist iberwiegend die 35 Stunden-Woche (in Sachsen-
Anhalt: 38 Stunden-Woche) festgeschrieben. Gleich-
zeitig sehen die Tarifvertrdage die Méglichkeit einer
flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit vor. Im Durch-
schnitt von 12 Monaten muss die ,,35“ erreicht wer-
den. Das kann heif3en, dass in Hochphasen gepowert
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99 Wer meint, es ebenso gut

allein gegen sein Unter-
nehmen und die gesamte
Leistungsgesellschaft

zu schaffen, iiberschdtzt

seine Kréfte.“

{ Jiirgen Hartmann,
sv  Dipl. Ing. Software-Qualitdtssicherung,
AL Siemens Mobile Phones, Salzgitter

wird, danach aber auch Freirdume zum Abfeiern der
angesparten Stunden vorhanden sein miissen. In den
meisten Unternehmen sind zur Flexibilisierung der
Arbeitszeit zwischen dem Betriebsrat und der Unter-
nehmensleitung auf den Betrieb zugeschnittene
Regelungen abgeschlossen worden.

Die Erfahrung in vielen Betrieben zeigt, dass gerade
bei Auftragsflauten mit der Absenkung der Arbeitszeit
Entlassungen verhindert werden kdnnen.

Haben Sie ein paar Stunden iiber?
Was sagt der Tarifvertrag?

Mehrarbeit ist die Arbeitszeit, die tiber die normale
festgelegte Arbeitszeit hinausgeht. Mit Zustimmung
des Betriebsrates sind bis zu 10 Mehrarbeitsstunden
in der Woche beziehungsweise bis zu 20 im Monat
moglich. Bei der Festlegung von Mehrarbeit sind die
Interessen der Beschaftigten zu beriicksichtigen.
Mehrarbeit ist zuschlagspflichtig. Diese Zuschldge
sind ausschlieBlich in Geld zu vergiiten. Die Mehr-

arbeit selbst kann durch Freizeit ausgeglichen
werden. Der Betriebsrat informiert tiber Regelungen
in ihrem Betrieb.

Die Zuschldge betragen nach §6 Gemeinsamer
Manteltarifvertrag fiir die Beschdftigten in der
Metallindustrie Niedersachsen:

o flir die 4. bis 3. Mehrarbeitsstunde taglich 25%

o fiir jede weitere Mehrarbeitsstunde tdglich 50%
e fiir Nachtarbeit zwischen 20 und 6 Uhr 25%
e fiir Sonntagsarbeit von 6 bis 6 Uhr 50%

e fiir Arbeiten am 1. Ostertag und 1. Pfingsttag
sowie am 1. Januar, 1. Mai, 3. Oktober, 1. und
2. Weihnachtstag, sofern kein Anspruch
auf Arbeitsverdienst nach dem Entgeltfort-
zahlungsgesetz besteht sowie fiir Arbeiten
am 24. und 31. Dezember ab 12 Uhr 100%

e fiir Arbeiten an gesetzlichen Wochenfeier-
tagen, an denen der Entgeltausfall zu
vergiiten ist 140%




www.i-connection.info
Vernetzt in die Zukunft

Darf’s ein bisschen mehr sein?
Der 40-Stunden-Arbeitsvertrag

Sie arbeiteten sowieso mehr als 35 Stunden die
Woche und ihr Zeitkonto lduft tiber? Wenn Ihnen
dann ein 4o0-Stunden-Arbeitsvertrag angeboten wird,
scheint nichts naher zu liegen als gleich zu unter-
schreiben. Aber auch hier lohnt sich eine genaue
Priifung:

Die so genannte ,,Quotenregelung® im Tarifvertrag
macht fiir eine begrenzte Anzahl von Beschéftigten
(maximal 18 Prozent aller Beschéftigten, einschlie3-
lich der AT-Angestellten) einen Arbeitsvertrag mit
einer 40-Stunden-Woche méglich. Danach kann fiir
einzelne Beschaftigte die individuelle regelmaBige
wochentliche Arbeitszeit auf bis zu 40 Stunden verldn-
gert werden. Dieser Verlangerung miissen sie in
jedem Fall zustimmen. Bei einer 40-Stunden-Woche
haben Sie nach Tarifvertrag Anspruch auf eine dieser
Arbeitszeit entsprechende Bezahlung.

Wir empfehlen: Sprechen Sie mit lhrem Partner oder
lhrer Partnerin und lhren Kindern {iber lhre langere
Arbeitszeit. Der Abschluss eines Arbeitsvertrags mit
40-Stunden-Woche will gut tiberlegt sein. Langere
Arbeitszeiten bedeuten gleichzeitig weniger Lebens-
zeit mit Freunden und Familie und mehr Belastung

im Job.

Aufertariflich (AT-) Beschiftigter oder nicht?
Das ist hier die Frage.

Nach der Rechtsprechung sind aufertariflich Ange-
stellte die Angestellten, ,,die kraft ihrer Tatigkeits-
merkmale nicht mehr unter den personlichen Gel-
tungsbereich des einschlagigen Tarifvertrages fallen,
deren Aufgabenbereich also hohere Anforderungen
stellt als das der hochstbezahlten tariflichen Beschaf-
tigten.” (BAG-Beschluss 1ABR 67/74 vom 24.2.1976)

Entscheidend fiir die Zuordnung zu den aufertarifli-
chen Angestellten ist also der Tarifvertrag. In der nie-
dersdchsischen Metallindustrie ist deshalb nur der
Beschiftigte ,,AT“, der aufgrund eines Arbeitsver-
trages als auBertariflicher Beschaftigter gilt und des-
sen Jahreseinkommen (geteilt durch zw6lf) das hoch-
ste tarifliche Monatsgehalt um mehr als 15 Prozent
libersteigt. Hier lohnt es sich genau nachzuschauen
und nachzurechnen.

Wenn sie mehr wollen als nur einen Statusgewinn,
sollten sie die Konditionen genau mit denen eines
Arbeitsverhdltnisses nach Tarifvertrag vergleichen,
bevor Sie einen AT-Arbeitsvertrag unterschreiben.

Niemand mdchte leichtfertig Geld verschenken.



Also: Priifen sie genau, was durch ihren AT-Arbeits-
vertrag alles abgegolten sein soll.

* Mehrarbeit?

* Arbeit am Wochenende?

* Reisezeit?

Hierzu gibt es Regelungen in den Tarifvertragen.

Man wird lhnen als AT’ler einen 40-Stunden-Wochen-
Vertrag anbieten. Tarifvertraglich sind 35 Stunden
geregelt. Sie miissen also ihren ,,Stundenentgelt“ auf
40 Stunden hochrechnen.

Das folgende Berechnungsbeispiel (aus der nieder-
sdchsischen Metallindustrie) zeigt, ab welcher
Gehaltshohe die Grenze zum AT-Angestellten tatsach-
lich tiberschritten wird.

==

Gehaltsgruppe 7
(nach 4 )Jahren)

Die Arbeitszeit betragt 35 Stunden in der

Woche. Es werden keine weiteren Leistungen,

wie Sonderzahlung, zusatzliche Urlaubs-

vergiitung, vermogenswirksame Leistung

gezahlt.

+ durchschnittliche Leistungszulage

von 13 Prozent 492,-

Zwischensumme 4.273,-
Einkommen fiir 12 Monate 51.276,-

+ zusatzliche Urlaubsvergiitung

(70 Prozent von 4.273,-) 2.991,-
+ Sonderzahlung

(55 Prozent von 4.273,-) 2.350,-
+ vermogenswirksame Leistung 319,-

Zwischensumme 56.936,-

+ Zuschlag von 15 Prozent
gemaf Tarifvertrag 8.540,-

»Grenzgehalt« 65.776,-

Gehaltsangaben (brutto) in Euro
Stand: Gehilter ab Juni 2003

Fazit: Bei einem Jahreseinkommen von mehr

als 65.884 Euro oder einem Monatseinkommen
von 5.490 Euro und einer 35-Stunden Woche sind
Angestellte als AT-Angestellte zu betrachten.



Dieses ,,Grenzgehalt*“ kann variieren. Je nach persén-
licher Arbeitszeit, ob 35- oder 40-Stunden-Woche
und je nach zusatzlichen Zahlungen zum Monats-
einkommen ergeben sich unterschiedliche Gehalts-
grenzen.

Auch hier steht ihnen der Betriebsrat mit Rat zur
Seite. Er kennt sich mit Tarifvertragen und der aktuel-
len Rechtsprechung aus.

Und wenn Sie mal kiirzer treten wollen ...
Teilzeit

Manchmal gibt es gute Griinde dauernd oder zeit-
weise kiirzer zu treten: die Familie, die Pflege eines
Angehdrigen oder etwas anderes.

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
haben Sie die Méglichkeit, von einem Vollzeitver-
haltnis in ein Teilzeitverhiltnis zu wechseln. Dabei
schreibt das Gesetz ausdriicklich vor, das Teilzeit-
beschaftigten nicht diskriminiert werden diirfen,
zum Beispiel bei der Gehaltsentwicklung.

Voraussetzung fiir die Beantragung von Teilzeit ist
eine Betriebszugehorigkeit von mindestens sechs
Monaten. Im Unternehmen miissen ferner mehr als
15 Beschaftigte arbeiten. Spatestens drei Monate vor
dem gewiinschten Beginn der Teilzeitarbeit miissen

99 Auch Ingenieurinnen

brauchen eine starke

Interessenvertretung.“

Karin Diedrich,
Diplom-Ingenieurin fiir Meftechnik,
Ausbilderin fiir Fachinformatiker,
Satorius AG, Géttingen

Sie lhren Antrag auf Arbeitszeitverringerung beim
Arbeitgeber stellen. Eine ausdriickliche Begriindung
fiir den Wunsch nach Teilzeit ist nicht erforderlich.
Aber der Umfang der Arbeitszeitverringerung, bei-
spielsweise 25 statt 35 Stunden pro Woche und die
Verteilung der Arbeitszeit miissen angegeben werden.
Jetzt ist der Arbeitgeber verpflichtet mit lhnen den
Teilzeitwunsch zu erdrtern. Ziel ist es, dass sie
gemeinsam zu einer Teilzeitvereinbarung im beider-
seitigem Interesse kommen.

Sollte Ihr Arbeitgeber jedoch auf Ihren Antrag nicht
bis spatestens einem Monat vor dem gewiinschten
Beginn der Teilzeit reagieren, so tritt die gewiinschte
Verringerung der Arbeitszeit in Kraft. Falls der Arbeit-
geber lhren Wunsch ablehnt, so hat er auch dies
spdtestens einen Monat vor Beginn der gewiinschten
Verringerung der Arbeitszeit zu tun. Er muss zunachst



keine Griinde fiir die Ablehnung angeben. Sollte es
jedoch zu einer juristischen Auseinandersetzung kom-
men, muss der Arbeitgeber seine Griinde vorbringen.

Wir empfehlen lhnen, den Antrag auf Teilzeit beim
Arbeitgeber schriftlich einzureichen. Ebenso hilfreich
ist ein Gesprach mit dem Betriebsrat vor Antrag-
stellung und dem Gespréch iiber Teilzeitvereinbarung
mit ihrem Arbeitgeber. Ein Antrag auf voriibergehende
oder unbefristete Teilzeit muss vorher durchdacht
sein. ]

www.igmetall-bezirk-hannover.de

Einige Basics
zum Arbeitsvertrag

Der Tarifvertrag legt weitere Einzelheiten fiir den
Arbeitsvertrag fest. So ist beispielsweise bei einer
Probezeit von 6 Monaten eine beiderseitige Kiindi-
gungsfrist von 4 Wochen vorgesehen. Fragen Sie
hierzu Ihren Betriebsrat oder die |G Metall.

Wahrend der Probezeit gelten die gesetzlichen Kiindi-
gungsfristen nicht. Ihr Arbeitsverhéltnis wird nach
Ablauf der Probezeit automatisch als unbefristetes
mit gesetzlicher Kiindigungsfrist fortgesetzt. Es sei
denn, Sie haben einen befristeten Arbeitsvertrag.

Probezeit

Es kann eine Probezeit vereinbart werden, in der das
Arbeitsverhdltnis von Ihnen oder dem Arbeitgeber
ohne Begriindung mit einer Frist von zwei Wochen
gekiindigt werden kann. Die Probezeit darf hochstens
6 Monate betragen. Auch bei einer Kiindigung inner-
halb der Probezeit ist der Betriebsrat anzuhdren.



99 Gerade auch als Ange-

stellter kann ich mir eine

Mitgliedschaft in der
IG-Metall leisten. ¢

Nils Oliva,
Dipl. Ing. Elektrotechnik,
.~ Sennheiser, Wedemark

Kiindigung — was Sie wissen sollten

Leider haben die meisten Kiindigungen einen negati-
ven Hintergrund. Nur selten geht es um die Beendi-
gung des Arbeitsverhdltnisses, um sich etwa zu ver-
bessern. Der Verlust des Arbeitsplatzes ist hdufig ein
Schicksalsschlag. Deshalb ist Kiindigungsschutz
wichtig und sinnvoll.

Eine Kiindigung muss immer schriftlich und unter
Einhaltung der gesetzlichen oder tariflichen Fristen
erfolgen. Arbeitgeber miissen berechtigte Griinde
fiir eine Kiindigung haben. Arbeitnehmer haben die
Moglichkeit, die Rechtmafigkeit der Kiindigung
beim Arbeitsgericht tiberpriifen zu lassen.

Die Kiindigungsfristen sind abhéngig von der Beschaf-
tigungsdauer. Sie liegen nach Tarifvertrag zwischen
zwei bis sieben Monaten zum Monatsende.

Kiindigungsgriinde

Verhaltensbedingte Griinde: bei Fehlverhalten
oder Verstof3 gegen arbeitsvertragliche Pflichten.
Hier muss der Arbeitgeber in aller Regel vorher
einen gleichartigen Verstofl abgemahnt haben.

Personenbedingte Griinde: erfolgen in der Praxis
meist als Kiindigungen wegen standig wiederkeh-
render oder sehr lang andauernder Krankheit. Die
Anforderungen der Rechtsprechung sind hier sehr
hoch.

Betriebsbedingte Griinde: der Arbeitsplatz soll zum
Beispiel wegen Umsatzriickgang, Umstrukturierungen
oder Rationalisierung wegfallen. Hier muss der Arbeit-
geber die soziale Auswahl (z.B. Beriicksichtigung der
Familie) wahren.

Wichtig ist, schnell qualifizierten Rat einzuholen.
Dort wo es einen Betriebsrat gibt, ist dieser vom
Arbeitgeber vor Ausspruch der Kiindigung zu héren.
Denken Sie auch an die Wahrung der Frist von drei
Wochen nach Erhalt der Kiindigung fiir eine Klage
beim Arbeitsgericht.

Mitglieder der IG Metall bekommen Rat und Unter-
stlitzung bei ihrer Geschéftsstelle. Gerichtsverfahren
und Vertretung durch Arbeitsrechtsexperten sind fiir
sie kostenlos.



Eigentlich wird Wettbewerb gepriesen,
aber nicht immer.
Das Wettbewerbsverbot

Beim Wettbewerbsverbot handelt es sich um eine Ver-
einbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Sie legt fest, dass Sie nach Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhaltnis nicht als Konkurrent in der gleichen
Branche auftreten diirfen. Grundlage fiir eine solche
Regelung ist das Handelsgesetzbuch (§§ 74 ff.). Beim
Abschluss einer Wettbewerbsklausel ist Vorsicht
geboten. Denn Sie wollen ja weiterhin im erlernten
Job arbeiten. Wenn Sie eine Klausel vereinbaren, dann
versuchen Sie eine moglichst kurze Frist und/oder
eine moglichst hohe Entschadigung zu erzielen. Aber
Sie sollten bedenken, dass eventuell zu erstattendes
Arbeitslosengeld auf die Entschadigung angerechnet
wird. Deshalb empfehlen wir Ihnen vor Unterschrift
einen Gang zum Betriebsrat oder eine/n unserer
Experten oder Expertinnen bei der IG Metall anzu-
sprechen. ]

Weiterbildung?

Sie sind im Recht!

Aller Anfang ist ... zumindest nicht leicht. Wenn Sie
nach dem Studium in ihren Job einsteigen, sind Sie
zuerst mit der Einarbeitung beschaftigt. Das Wissen
aus der Ausbildung sollte Ihnen einen guten Start
ermdoglichen, auch wenn die Praxis hdufig anders ist
als die Theorie. Sie werden schnell merken, dass Sie
lhr Wissen stdndig aktualisieren miissen. Technische
Innovationszyklen werden immer kiirzer. Oft ist es ein
Spagat, wenn Sie sich im Projektgeschéft auch noch
die Zeit fiir Weiterbildung organisieren wollen. Das
scheint nahezu unmaéglich.

Es ist die Firma, die dem Kunden lhre Leistung in
Rechnung stellt, z.B. fiir eine Beratung oder die Im-
plementierung einer Software-Losung. Sie miissen

in der Lage sein, ihren Job jederzeit gut erledigen

zu konnen. Deshalb sollte ihr Vorgesetzter und ihr
Arbeitgeber ein Interesse an ihrer Qualifikation und
Weiterbildung haben. Selbst die Initiative zu ergreifen
ist dabei von Vorteil. Die Bereitschaft zur Qualifikation



ist fiir die berufliche Entwicklung mittlerweile unerlds-
slich. Wenn jedoch die Weiterbildung nur noch auf
lhre Kosten geht und in Ihrer Freizeit stattfindet, lauft
etwas schief. Oft findet bei der Bewilligung von Wei-
terbildungsmaBnahmen eine undurchsichtige Aus-
wahl statt und Sie kénnen schnell in eine ,,Abwarts-
spirale” gelangen.

Unser Tipp: Verschaffen Sie sich einen Uberblick iiber
die Weiterbildungsmoglichkeiten in Ihrem Unterneh-
men. Versuchen Sie Weiterbildung zum Gegenstand
lhres Mitarbeiter- oder Zielvereinbarungsgespraches
zu machen. Vorgesetzte, die fiir eine professionelle
Personalentwicklung stehen, nehmen lhre Anregun-
gen gerne auf. Und fiir Sie geht es auch um die Aus-
stiegschancen im Unternehmen. Durch hohere Quali-
fikation erhohen Sie zudem Ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.

Mitglieder der IG Metall
bekommen Rat und Unterstiitzung
bei der IG-Metall vor Ort

99 Ich habe ein gutes Gefiihl

dabei, mich mit anderen

zusammen fiir eine Sache

stark zu machen. ¢4

Sonja Wefeler,
Konstruktionsmechanikerin,

z.Z. Studentin fiir integrierte Produktent-
wicklung

Wilhelm Karmann GmbH,

Osnabriick

Der Markt fiir Weiterbildung ist eine Markt der Mog-
lichkeiten und sehr uniibersichtlich. Einen Durchblick
zu bekommen ist nicht immer leicht. Die IG Metall hat
zum Beispiel, gemeinsam mit den Arbeitgebern ein
neues Weiterbildungssystem fiir IT-Berufe auf den
Weg gebracht. Das System bringt Licht in den Weiter-
bildungsdschungel und soll sich als Standard durch-
setzen.

lhr Betriebsrat hat Mitbestimmungsrechte bei der
Organisation von Weiterbildung im Betrieb. In lhrem
Unternehmen gibt es sicherlich Regelungen und
Angebote zur Weiterbildung, iiber die Sie lhr Betriebs-
rat informiert.




Von der Homepage-Erstellung bis
Englischkurs: Bildungsurlaub

In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben Beschéf-

tigte einen gesetzlichen Anspruch auf bezahlten
Bildungsurlaub von fiinf Arbeitstage pro Jahr. Voraus-
setzung fiir den Anspruch auf Bildungsurlaub ist eine
Betriebszugehdrigkeit von sechs Monaten. Die Maf3-
nahme muss sechs Wochen vor Beginn beim Arbeit-
geber beantragt werden. Der Antrag kann nur abge-
lehnt werden, wenn zwingende betriebliche Belange
gegen eine Teilnahme sprechen. Es gibt ein umfang-
reiches Angebot an Weiterbildungsmafinahmen,

die die berufliche und personliche Entwicklung von
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen fordern.

Ein- und Uberblick verschaffen der Betriebsrat und
die IG Metall. ]

Die IG-Metall

Join the club -
Viele Griinde
dabei zu sein

Mitmachen bei der |G Metall. Gute Griinde:

... damit Ihr Kurs im Arbeitsleben stimmt.

... weil Sie kein Vorstandsmitglied eines grof3en
Unternehmens sind, das seine Millionen Beziige
selbst aushandelt.

... weil die IG Metall Standards setzt —
auch fiir Ingenieure.

... weil die IG Metall international kooperiert gegen
die Folgen von Globalisierung und gegen den
Terror der Markte.

... weil die IG Metall die Tarifvertrage durchsetzt.

Die IG Metall passt nicht nur zu Grofunternehmen
wie Volkswagen und zu Produktion oder zu Blaumann
und Arbeitskampf. Auch Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus Engineering-, Dienstleistungs- und
IT-Unternehmen und Berufen sind in der IG-Metall
richtig. Die IG Metall betreut auch FuE-Betriebe und
Abteilungen. AuBerdem bietet die IG Metall in Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt fiir Beschaftigte aus die-
sen Bereichen das Netzwerk i-connection als Platt-
form zum Best-Practice-Austausch.



Eine wichtige Frage zum Schluss:
Was kostet das?

Der Mitgliedsbeitrag betrdgt ein Prozent des Brutto-
Monatsentgeltes. Je nach Einkommen kdnnen das
zwischen 30 und 40 Euro monatlich oder 360 Euro
und mehr im Jahr sein. Kein Pappenstiel. Eine Ver-
sicherung macht lhnen z.B. fiir den Rechtsschutz
schnell ein billigeres Angebot. Dennoch rechnet es
sich Mitglied in der IG Metall zu werden.

Mit der Mitgliedschaft in der IG Metall engagieren Sie
sich fiir hren Arbeitsplatz und fiir lhren Lebensstan-
dard. Nur starke Gewerkschaften werden in Tarifver-
handlungen ernst genommen. Kompetenz und wirk-
same Solidaritdt haben schlieBlich ihren Preis. Damit
das so bleibt, brauchen wir Verstarkung. Wenn die

IG Metall wegen fehlender Mitglieder ein ,,zahnloser
Tiger“ wird, kann sie nichts mehr erreichen. Das ist
sicherlich auch nicht in Ihrem Interesse. Und schlief3-
lich einen verbindlichen Rechtsanspruch auf tarifver-
tragliche Leistungen haben nur IG Metall-Mitglied.
Viele wenden ein, dass sie die Leistungen so wie so
bekommen. Schon, dass damit die Leistungen der

G Metall anerkannt werden. Aber ist es nicht fair,
dass jeder der davon profitiert auch einen Beitrag
dazu leistet? Und was ist, wenn der Arbeitgeber diese
»Selbstverstandlichkeit® in Frage stellt?

1 Prozent vom Brutto. Das Preis-Leistungs-Verhiltnis
stimmt. Der Beitrag finanziert sich schon aus einer
Tariferhohung. Ein Prozent Beitrag von z.B. 3.000 Euro
sind 30 Euro monatlich bzw. 360 Euro im Jahr. Mit
diesem Beitrag sichert sich das Mitglied sein Jahres-
einkommen von tariflich 36.000 Euro inklusive aller
Leistungen der IG Metall.

Im Unterschied zum VDI regelt und gestaltet die

IG Metall Arbeitsbedingungen, z.B. durch Tarifver-
trage. Deshalb ist die Mitgliedschaft in der IG Metall
und dem VDI kein Widerspruch. Sie ergédnzen sich.

Hinzukommen:

e Rechtsschutz in Arbeits- und Sozialrecht
e Tipps fiir den Arbeitsvertrag

e Service im Bereich Weiterbildung

e Vernetzung und Erfahrungsaustausch

e Seminare und Bildungsangebote



1) Fiir mich ist die Mit-

gliedschaft in der
IG-Metall sogar noch
wichtiger als die

im VD¢

Lothar Lindenberg,
Techniker Produktionsentwicklung,
Wabco, Hannover

Neugierig? Vier Wege zur IG Metall

... Sprechen Sie Ihren Betriebsrat an

... Fragen Sie die IG Metall-Vertrauensleute

... Nehmen Sie Kontakt zur IG Metall vor Ort auf
oder

...Treten Sie online — www.igmetall.de — bei

Eine Beitrittserkldrung finden Sie hier

www.i-connection.info
Vernetzt in die Zukunft

Start Paket
Beitrittserkldarung

Name Vorname

Strafie/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Telefon Geburtsdatum
Betrieb: Name Ort

O vollbeschiftigt

O teilzeitbeschiftigt

O Auszubildende/r bis voraussichtlich: .......cceeeerereennne
O Angestellte/r

O Studierende/r (Monatsbeitrag 2,05 Euro)

Nationalitat

Mitgliedsbeitrag (1% des monatl. Bruttogehalts) ab Monat

geworben durch (Name/Betrieb)

Einzugsermdchtigung/Bankverbindung

Konto BLZ

Name des Kreditinstituts

in PLZ Ort

Hiermit ermdchtige ich widerruflich die IG Metall, den jeweils von mir nach § 5 der
Satzung zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von 1% des monatlichen Bruttoverdienstes
bei Félligkeit einzuziehen.

Ich bin dariiber informiert, dass die |G Metall zur Erfiillung ihrer satzungsgeméfien
Aufgaben personenbezogene Angaben iiber mich mit Hilfe von Computern (automatisiert)
verarbeitet.

Dieser Auftrag kann nur schriftlich mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende bei
ihrer Verwaltungsstelle der IG Metall riickgdngig gemacht werden.

Ort/Datum Unterschrift

Bitte die ausgefiillte Beitrittserkldrung abschneiden und bei Ihrem IG Metall-Betriebsrat
abgeben oder an die 1G-Metall schicken (Diese Beitrittserkldrung ist riickseitig fiir ein
Fensterkuvert vorbereitet)




fiir Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

IG Metall
Bezirksleitung Hannover
Otto-Brenner-Strafie 7
30159 Hannover

Bezirk Hannover
fiir Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

P
Die IG-Metall

Fiir Sie vor Ort

Alle Verwaltungsstellen des IG Metall Bezirks Hannover
auf einen Blick.

Alfeld Hildesheim

Braunschweig Liineburg

Magdeburg

Nienburg

Goslar/Osterode Osnabriick

Gottingen

Halberstadt Salzgitter

Stadthagen

Wolfsburg

Hannover




IG Metall Bezirk Hannover fiir Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt

Otto-Brenner-Str. 7

30159 Hannover

Tel. 0511 / 164 06-0

Fax o511 / 161 22 73
bezirk.hannover@igmetall.de

www.igmetall.de
www.igmetall-bezirk-hannover.de

www.i-connection.info

Ihre Verwaltungsstelle vor Ort




